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TE OGH 2002/9/18 9ObA60/02t
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 18.09.2002

Kopf

Der Oberste Gerichtshof hat als Revisionsgericht in Arbeits- und Sozialrechtssachen durch den Senatspräsidenten des

Obersten Gerichtshofes Dr. Maier als Vorsitzenden und die Hofräte des Obersten Gerichtshofes Dr. Hradil und Dr.

Hopf sowie die fachkundigen Laienrichter Dr. Reinhard Drössler und Mag. Michael Zawodsky als weitere Richter in der

Arbeitsrechtssache der klagenden Parteien 1. Dr. Gerhard W*****, Physiker, ***** und 2. Dr. Klaus L*****, Physiker,

***** vertreten durch Greiter, Pegger, Ko;er & Partner, Rechtsanwälte in Innsbruck, gegen die beklagte Partei Georg

Christoph S*****, Kaufmann, ***** Deutschland, vertreten durch Dr. Peter Lechner und Dr. Hermann Pfurtscheller,

Rechtsanwälte in Innsbruck, wegen Leistung, in eventu Feststellung (Streitwert EUR 21.801,85), über die Revision der

beklagten Partei gegen das Urteil des Oberlandesgerichtes Innsbruck als Berufungsgericht in Arbeits- und

Sozialrechtssachen vom 19. Dezember 2001, GZ 13 Ra 44/01w-59, womit infolge Berufung der beklagten Partei das

Urteil des Landesgerichtes Innsbruck als Arbeits- und Sozialgericht vom 12. Juli 2001, GZ 44 Cga 5/00x-53, bestätigt

wurde, in nichtöffentlicher Sitzung beschlossen und zu Recht erkannt:

Spruch

1. Die "ergänzenden Ausführungen zur Revision" des Beklagten vom 21. 3. 2002, eingelangt am 25. 3. 2002, werden

zurückgewiesen.

2. Der Revision wird nicht Folge gegeben.

Die beklagte Partei ist schuldig, den klagenden Parteien die mit EUR 1.308,38 (darin EUR 218,06 USt) bestimmten

Kosten des Revisionsverfahrens binnen 14 Tagen bei Exekution zu ersetzen.

Text

Entscheidungsgründe:

1. Der Schriftsatz des Beklagten mit ergänzenden Ausführungen der Revision verstößt gegen den Grundsatz der

Einmaligkeit des Rechtsmittels (RIS-Justiz RS0102887 uva).

2. Die Kläger waren Arbeitnehmer der M***** Chemiefreie Wasserbehandlung GmbH mit dem Sitz in I***** und im

Bereich Forschung und Entwicklung beschäftigt. Über das Vermögen dieser Gesellschaft wurde am 15. 2. 1999 der

Konkurs eröLnet. Alleiniger Geschäftsführer der Gesellschaft war vom 5. 4. 1993 bis zur KonkurseröLnung Dkfm Georg

S*****. Der Beklagte ist dessen Sohn.

Die M***** Chemiefreie Wasserbehandlung GmbH (im Folgenden kurz: M*****) befasste sich mit der Entwicklung von

Produkten und Verfahren zur chemiefreien Behandlung von Flüssigkeiten, insbesondere Trinkwasser, sowie mit der

Entwicklung und Anwendung von Verfahren und Vorrichtungen zur Fertigung dieser Produkte. Die Kläger machten als

Arbeitnehmer der M***** mehrere ErMndungen, welche auch zur Patenterteilung angemeldet wurden. Zwischen den

Klägern und M***** wurden am 20. 12. 1997 getrennte, aber gleichlautende Vereinbarungen über die Übertragung
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der Rechte an DiensterMndungen auf den Arbeitgeber und die dafür zustehende Vergütung geschlossen. Darin wurde

unter anderem einvernehmlich festgehalten, dass es sich um DiensterMndungen im Sinne des § 7 Abs 3 PatG handle,

die ErMndungen zum Patent angemeldet und vom Diestgeber bereits kommerziell verwertet wurden, insbesondere

durch Produktion und Vertrieb der Produktvariante der Baureihe "M*****". Unter Punkt IV "Vergütung" ist unter

anderem festgehalten: "1. Dem Dienstnehmer gebührt für die Überlassung der von ihm gemachten ErMndungen an

den Dienstgeber sowie für die Einräumung eines Benutzungsrechtes hinsichtlich der gemachten ErMndungen eine

angemessene besondere Vergütung. 2. Entsprechend den Bestimmungen des § 8 PatG wird für die besondere

Vergütung des Dienstnehmers für seine ErMndungen Folgendes vereinbart: ... (es folgt ein Schlüssel, abhängig von den

technischen Anforderungen der Geräte und einem Anteilsfaktor an Nettoabgabepreisen vom Werk des jeweiligen

Herstellers). V. Fälligkeit. 1. Die Auszahlung der im Kalenderjahr 1997 entstandenen Vergütungsansprüche erfolgt bis

spätestens 31. 12. 1997. 2. In weiterer Folge wird die Abrechnung vierteljährlich vorgenommen. ..."Die M*****

Chemiefreie Wasserbehandlung GmbH (im Folgenden kurz: M*****) befasste sich mit der Entwicklung von Produkten

und Verfahren zur chemiefreien Behandlung von Flüssigkeiten, insbesondere Trinkwasser, sowie mit der Entwicklung

und Anwendung von Verfahren und Vorrichtungen zur Fertigung dieser Produkte. Die Kläger machten als

Arbeitnehmer der M***** mehrere ErMndungen, welche auch zur Patenterteilung angemeldet wurden. Zwischen den

Klägern und M***** wurden am 20. 12. 1997 getrennte, aber gleichlautende Vereinbarungen über die Übertragung

der Rechte an DiensterMndungen auf den Arbeitgeber und die dafür zustehende Vergütung geschlossen. Darin wurde

unter anderem einvernehmlich festgehalten, dass es sich um DiensterMndungen im Sinne des Paragraph 7, Absatz 3,

PatG handle, die ErMndungen zum Patent angemeldet und vom Diestgeber bereits kommerziell verwertet wurden,

insbesondere durch Produktion und Vertrieb der Produktvariante der Baureihe "M*****". Unter Punkt römisch IV

"Vergütung" ist unter anderem festgehalten: "1. Dem Dienstnehmer gebührt für die Überlassung der von ihm

gemachten ErMndungen an den Dienstgeber sowie für die Einräumung eines Benutzungsrechtes hinsichtlich der

gemachten ErMndungen eine angemessene besondere Vergütung. 2. Entsprechend den Bestimmungen des Paragraph

8, PatG wird für die besondere Vergütung des Dienstnehmers für seine ErMndungen Folgendes vereinbart: ... (es folgt

ein Schlüssel, abhängig von den technischen Anforderungen der Geräte und einem Anteilsfaktor an

Nettoabgabepreisen vom Werk des jeweiligen Herstellers). römisch fünf. Fälligkeit. 1. Die Auszahlung der im

Kalenderjahr 1997 entstandenen Vergütungsansprüche erfolgt bis spätestens 31. 12. 1997. 2. In weiterer Folge wird die

Abrechnung vierteljährlich vorgenommen. ..."

Unter VII heißt es: "1. Verzichtet der Dienstgeber auf die Rechte an den ErMndungen, so werden mit sofortiger Wirkung

sämtliche Rechte an den Dienstnehmererfindungen wieder auf die Erfinder (Dr. Gerhard W***** und Dr. Klaus L*****)

übertragen. Die Kosten einer solchen Übertragung trägt der Dienstgeber. 2. Der Dienstgeber ist berechtigt, sämtliche

Rechte an den genannten ErMndungen (Vertragsgegenstand) auf andere natürliche oder juristische Personen zu

übertragen oder zu veräußern. Für diese Fälle ist der Dienstgeber verp;ichtet, sämtliche Verp;ichtungen aus diesem

Vertrag ohne Einschränkung und vorbehaltlos an die Rechtsnachfolger oder Erwerber mitzuübertragen und diese in

diesem Sinne zu verp;ichten. 3. Im Falle eines Konkurses des Dienstgebers, bzw seines Rechtsnachfolgers oder

Erwerbers vereinbaren die Vertragsparteien heute unwiderru;ich, dass die als Vertragsgegenstand genannten

ErMndungen an die ErMnder fallen. In diesem Falle haben die ErMnder sämtliche Kosten für die Übertragung selbst zu

tragen."Unter römisch VII heißt es: "1. Verzichtet der Dienstgeber auf die Rechte an den ErMndungen, so werden mit

sofortiger Wirkung sämtliche Rechte an den DienstnehmererMndungen wieder auf die ErMnder (Dr. Gerhard W*****

und Dr. Klaus L*****) übertragen. Die Kosten einer solchen Übertragung trägt der Dienstgeber. 2. Der Dienstgeber ist

berechtigt, sämtliche Rechte an den genannten ErMndungen (Vertragsgegenstand) auf andere natürliche oder

juristische Personen zu übertragen oder zu veräußern. Für diese Fälle ist der Dienstgeber verp;ichtet, sämtliche

Verp;ichtungen aus diesem Vertrag ohne Einschränkung und vorbehaltlos an die Rechtsnachfolger oder Erwerber

mitzuübertragen und diese in diesem Sinne zu verp;ichten. 3. Im Falle eines Konkurses des Dienstgebers, bzw seines

Rechtsnachfolgers oder Erwerbers vereinbaren die Vertragsparteien heute unwiderru;ich, dass die als

Vertragsgegenstand genannten ErMndungen an die ErMnder fallen. In diesem Falle haben die ErMnder sämtliche Kosten

für die Übertragung selbst zu tragen."

Teil dieser schriftlichen Vereinbarungen war auch ein sogenannter Anhang I, der eine Liste der von den Verträgen

umfassten ErMndungen enthielt. Am 4. 9. 1998 unterschrieben der Erst- und Zweitkläger einerseits und der

Geschäftsführer der M***** andererseits eine neue Liste, die gegenüber dem ursprünglichen Anhang I um drei

Eintragungen erweitert war. Zu diesen gehörte auch die streitgegenständliche ErMndung. Dem Geschäftsführer war
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bewusst, dass seine Unterschrift unter den neuen Anhang im Zusammenhang mit der vorgenannten Vereinbarung

über die DiensterMndungen stand, d.h., dass auch die gegenständliche ErMndung nunmehr davon umfasst sein sollte.

Am 24. 3. 1998 wurde von der M***** unter der Nummer 98105346.5 beim Europäischen Patentamt in München die

gegenständliche, als "Fällung mit Ionentauscher" bzw als "Katalysator" bezeichnete ErMndung angemeldet. Es geht

dabei im Wesentlichen um ein Verfahren bzw ein Gerät zur Verhinderung von Verkalkungen in

Wasserleitungssystemen. Am 11. 11. 1998 schloss der Beklagte mit der M***** (diese vertreten durch den

Geschäftsführer, den Vater des Beklagten), folgenden Treuhandvertrag (Beilage D), in dem es unter anderem heißt:Teil

dieser schriftlichen Vereinbarungen war auch ein sogenannter Anhang römisch eins, der eine Liste der von den

Verträgen umfassten ErMndungen enthielt. Am 4. 9. 1998 unterschrieben der Erst- und Zweitkläger einerseits und der

Geschäftsführer der M***** andererseits eine neue Liste, die gegenüber dem ursprünglichen Anhang römisch eins

um drei Eintragungen erweitert war. Zu diesen gehörte auch die streitgegenständliche Erfindung. Dem Geschäftsführer

war bewusst, dass seine Unterschrift unter den neuen Anhang im Zusammenhang mit der vorgenannten Vereinbarung

über die DiensterMndungen stand, d.h., dass auch die gegenständliche ErMndung nunmehr davon umfasst sein sollte.

Am 24. 3. 1998 wurde von der M***** unter der Nummer 98105346.5 beim Europäischen Patentamt in München die

gegenständliche, als "Fällung mit Ionentauscher" bzw als "Katalysator" bezeichnete ErMndung angemeldet. Es geht

dabei im Wesentlichen um ein Verfahren bzw ein Gerät zur Verhinderung von Verkalkungen in

Wasserleitungssystemen. Am 11. 11. 1998 schloss der Beklagte mit der M***** (diese vertreten durch den

Geschäftsführer, den Vater des Beklagten), folgenden Treuhandvertrag (Beilage D), in dem es unter anderem heißt:

"Treuhandvertrag ... Vorbemerkung: Firma M***** hat wegen unregelmäßiger Zahlungseingänge teilweise Engpässe in

der pünktlichen Bezahlung von Patentgebühren. Die Kanzlei Dr. T***** und H*****, Innsbruck, ist deswegen nicht

mehr bereit, bei fälligen Patentgebühren und Anmeldekosten in Vorlage zu treten. Andererseits droht hiedurch

teilweise Verlust der Schutzrechte oder der Priorität und des Neuheitenstatus von ErMndungen. Herr Georg C. S*****

(= der Beklagte) Mnanziert aus eigenen privaten Mitteln die in nächster Zeit notwendigen Zahlungen an die

Patentanwälte und -ämter, um einen möglichen Rechtsverlust nicht eintreten zu lassen. Die ErMnder Dr. L***** und

Dr. W***** sind zur Zeit auch nicht in der Lage, diese Mittel aufzubringen. Zur Absicherung der Schutzrechte für

M***** einerseits und der von Herrn S***** in dieser Zeit gezahlten Mittel andererseits wird dieser Treuhandvertrag

geschlossen. M***** ist kurzfristig nicht in der Lage, Herrn S***** andere Sicherheiten zu gewähren. Herr S***** ist

ausdrücklich darauf hingewiesen, dass keine Rechtssicherheit besteht, dass die angemeldeten und unten

beschriebenen Neuheiten tatsächlich zu Patentrechten führen.

Vereinbarung: Herr Georg S***** zahlt bis auf Weiteres für Schutzrechte die Beträge, die notwendig sind, die Rechte

für M***** zu erhalten. Die Anforderungen hiezu erfolgen in der Regel über die Kanzlei Dr. T***** und H*****. Zur

Absicherung dieser Beträge überträgt M***** GmbH die Schutzrechtsanmeldungen A Nr 98105346.5 vom 24. 3. 1998

beim Europäischen Patentamt München und B Nr 1178/98 vom 8. 7. 1998 beim Österreichischen Patentamt Wien

unwiderru;ich auf Herrn Georg C. S***** zu treuen Handen. Herr S***** verp;ichtet sich, die obigen

Schutzrechtsanmeldungen auf den rechtmäßigen Eigentümer zu übertragen, wenn ihm von diesem die bis dahin für

Schutzrechte und ZertiMzierungen im Interesse des Erhalts der Schutzrechte geleisteten Zahlungen rückerstattet

werden. Herr S***** erstellt halbjährlich oder auf Anforderung von M***** eine Liste über die geleisteten Zahlungen.

Zusätzlich ist Herrn S***** eine angemessene Verzinsung und angemessene Entlohnung für Arbeiten, sonstige Kosten

und Risiko sowie Ausgleich für inzwischen eingetretene Wertsteigerungen zu zahlen. Eventuelle Lizenzeinnahmen aus

den oben beschriebenen Schutzrechtsanmeldungen stehen dem Eigentümer zu Recht zu. Herr S***** haftet dem

Eigentümer der Schutzrechtsanmeldungen während der Laufzeit des Treuhandvertrages nur für Schäden, die er

vorsätzlich zugefügt hat ..." Auf Grund einer weiteren Übertragungsurkunde vom 30. 11. 1998 wurde die Europäische

Patentanmeldung auf den Beklagten übertragen. Der Beklagte wusste schon bei Abschluss des Treuhandvertrages

vom 11. 11. 1998, dass gemäß den Vereinbarungen vom 20. 12. 1997 im Falle der KonkurseröLnung über das

Vermögen der M***** die Anmeldungsrechte an die Kläger fallen würden. Er war aber der AuLassung, dass die

entsprechenden vertraglichen Bestimmungen nichtig seien. Zwischen den Klägern und dem Masseverwalter im

Konkurs der M***** wurde mit rechtskräftigem Versäumungsurteil des Landesgerichtes Innsbruck vom 17. 9. 1999

festgestellt, dass die Kläger Inhaber der Rechte an der europäischen Patentanmeldung Nr 98105346.5 beim

Europäischen Patentamt, München, sind. Der Masseverwalter focht weder die Vereinbarung zwischen den Klägern und

M***** noch die Treuhandvereinbarung zwischen M***** und dem Beklagten an. Die Kläger stellten zuletzt das

Hauptbegehren, den Beklagten für schuldig zu erkennen, in die Übertragung der europäischen Patentanmeldung Nr



98105346.5 beim Europäischen Patentamt, München, und aller damit verbundenen Rechte, insbesondere des

Anspruches auf Erteilung des Europäischen Patents, einzuwilligen. Weiters stellten sie das Eventualbegehren,

gegenüber dem Beklagten festzustellen, dass die Kläger Inhaber der Europäischen Patentanmeldung Nr 98105346.5

beim Europäischen Patentamt, München, und allen damit verbundenen Rechten, insbesondere des Anspruchs auf

Erteilung des europäischen Patents, seien.

Die Rückfallsklausel für den Fall des Konkurses der M***** sei rechtsgültig zustande gekommen und weder gesetz-

noch sittenwidrig, weil die Rückfallsklausel den Ausfall von Vergütungen der DiensterMnder abgelten sollte. Da sich

später die drohende Insolvenz und damit der Rückfall der Rechte auf die Kläger abgezeichnet hätte, hätten die M*****

und der Beklagte zur Vermeidung des Eintritts dieser au;ösenden Bedingung den Treuhandvertrag geschlossen. Aus

dem Titel des Schadenersatzes durch EingriL in ihre Forderungsrechte hätten die Kläger daher Anspruch auf

Rückübertragung. Darüber hinaus stelle der Treuhandvertrag aber auch einen Vertrag zu Gunsten Dritter, nämlich der

jeweiligen Inhaber der Rechte aus den ErMndungen, dar. Auch darauf werde das Klagebegehren gestützt; die Kläger

seien ausdrücklich bereit, dem Beklagten die für die Schutzrechte geleistete Zahlungen zu ersetzen (ON 11, AS 36).

Bestritten werde, dass die aus der ErMndung bzw der Anmeldung entspringenden Rechte vom Masseverwalter an

einen Dritten übertragen worden seien.

Der Beklagte begehrte die Abweisung des Klagebegehrens. Der Treuhandvertrag habe nicht der Beschränkung oder

Umgehung von Rechten der Kläger, sondern lediglich der Sicherung der Rechte aus der DiensterMndung gedient. Die

im Vertrag über die DiensterMndungen enthaltene Rückfallsklausel für den Fall des Konkurses sei infolge

Sittenwidrigkeit nichtig, und zwar derart, dass sich auch der Beklagte darauf berufen könne. Insbesondere stelle diese

Rückfallsklausel eine krasse Gläubigerbenachteiligung dar, weil damit Massevermögen entzogen werden sollte. Selbst

für den Fall der Wirksamkeit dieser Klausel könnten die Kläger den Beklagten nicht in Anspruch nehmen: Zum einen

habe die M***** die Rechte auch in Übereinstimmung mit den DiensterMndungsverträgen an einen Dritten, nämlich

den Beklagten, übertragen, sodass der Konkurs der M***** die Rückfallsklausel nicht mehr auslösen habe können.

Zum anderen stelle der Treuhandvertrag keinen Vertrag zu Gunsten der Kläger dar, diese könnten sich sohin nicht auf

vertragliche Ansprüche gegenüber dem Beklagten stützen. Darüber hinaus habe der Masseverwalter die Rechte aus

der gegenständlichen Patentanmeldung auf eine Dritten, nämlich die Firma P***** GmbH übertragen.

Das Erstgericht gab dem Klagebegehren statt. Wohl sei der Treuhandvertrag zwischen M***** und dem Beklagten

nicht nichtig, doch sei damit ein wissentlicher Eingriff in die aus dem Diensterfindungsvertrag entstandenen Rechte der

Kläger bewirkt worden. Gemäß § 1323 ABGB seien die Kläger daher so zu stellen, als wäre das schadenskausale

Ereignis nicht eingetreten. Dieser Schaden bestehe darin, dass sie gegenüber der M***** ihren Anspruch auf

Übertragung der Patentanmeldung nicht mehr durchsetzen könnten, da die M***** nicht mehr Inhaberin der

Patentanmeldung gewesen sei. Eine Zug-um-Zug-Verurteilung habe nicht zu erfolgen, weil der Beklagte

Rückbehaltungsrechte nicht auf § 471 ABGB, der nur für körperliche Sachen gelte, stützen könne.Das Erstgericht gab

dem Klagebegehren statt. Wohl sei der Treuhandvertrag zwischen M***** und dem Beklagten nicht nichtig, doch sei

damit ein wissentlicher EingriL in die aus dem DiensterMndungsvertrag entstandenen Rechte der Kläger bewirkt

worden. Gemäß Paragraph 1323, ABGB seien die Kläger daher so zu stellen, als wäre das schadenskausale Ereignis

nicht eingetreten. Dieser Schaden bestehe darin, dass sie gegenüber der M***** ihren Anspruch auf Übertragung der

Patentanmeldung nicht mehr durchsetzen könnten, da die M***** nicht mehr Inhaberin der Patentanmeldung

gewesen sei. Eine Zug-um-Zug-Verurteilung habe nicht zu erfolgen, weil der Beklagte Rückbehaltungsrechte nicht auf

Paragraph 471, ABGB, der nur für körperliche Sachen gelte, stützen könne.

Das Berufungsgericht bestätigte das Ersturteil. Es vertrat im Wesentlichen die RechtsauLassung des Erstgerichtes und

erachtete einen Anspruch der Kläger aus dem Titel des Schadenersatzes infolge des unzulässigen EingriLs in ihre

Rechte für gegeben. Darüber hinaus könnten sich die Kläger auch auf den Treuhandvertrag zwischen Beklagten und

M***** stützen, doch hätte in einem solchen Fall nur eine Zug-um-Zug-Verurteilung erfolgen können.

Das Berufungsgericht ließ wegen des Vorliegens der Voraussetzungen nach § 46 Abs 1 ASGG die Revision zu.Das

Berufungsgericht ließ wegen des Vorliegens der Voraussetzungen nach Paragraph 46, Absatz eins, ASGG die Revision

zu.

Gegen diese Entscheidung richtet sich die Revision der beklagten Partei aus dem Grunde der unrichtigen rechtlichen

Beurteilung mit dem Antrag, die Urteile der Vorinstanzen aufzuheben und das Verfahren zur neuerlichen Verhandlung
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und Entscheidung an das Erstgericht zurückzuverweisen; hilfsweise wird ein Antrag auf Abänderung im Sinne einer

Abweisung des Klagebegehrens gestellt.

Die klagenden Parteien beantragen, die Revision als unzulässig zurückzuweisen, hilfsweise, der Revision des Beklagten

nicht Folge zu geben.

Die Revision ist zulässig; sie ist aber nicht berechtigt.

Rechtliche Beurteilung

Zur Wirksamkeit der au;ösenden Bedingung der KonkurseröLnung im Vertrag zwischen Klägern und M***** ist

Folgendes auszuführen: Selbst wenn man davon ausgehen wollte, dass eine gesetz- oder sittenwidrige

Gläubigerbenachteiligung gegeben sein sollte, braucht darauf nicht eingegangen zu werden, weil ein diesbezügliches

Anfechtungsrecht des Beklagten zu verneinen ist. Es ist nämlich den Vorinstanzen schon darin zuzustimmen, dass es

außerhalb des Anfechtungsrechtes der Konkursordnung bzw der Anfechtungsordnung keinen allgemeinen Rechtssatz

gibt, der die Rechtsbeständigkeit von Vereinbarungen betriLt, die der Gleichbehandlung der Gläubiger zuwiderlaufen.

Es besteht demnach keine allgemeine gesetzliche P;icht, auf eine gleichmäßige Befriedigung aller Mitgläubiger

Bedacht zu nehmen. Die bevorzugte Behandlung eines Gläubigers stellt ohne den Hinzutritt weiterer Umstände auch

keinen Verstoß gegen die guten Sitten dar. Dementsprechend bieten nur die entsprechenden Bestimmungen der

Konkursordnung bzw Anfechtungsordnung den umfassenden Schutz vor Verkürzungen der Gesamtgläubiger durch

Rechtshandlungen, die das Vermögen eines zahlungsunfähigen Schuldners betreLen (SZ 47/26). Im vorliegenden Fall

hat der Masseverwalter den DiensterMndungsvertrag nicht angefochten. Selbst wenn er dies getan hätte, könnte sich

der Beklagte auch darauf nicht stützen, weil eine Anfechtung nur relativ, d. h. im Verhältnis zu den Gläubigern, Wirkung

entfalten könnte. Auch aus der Bestimmung des § 156 StGB ist für den Standpunkt des Beklagten nichts zu gewinnen,

zumal in Zeitpunkt des Vertragsschlusses - mangels einer Vereinbarung im Sinn des § 7 Abs 1 PatG - die ErMnderrechte

noch nicht Bestandteil des Vermögens der M***** waren. Im Innenverhältnis wurde die Arbeitgeberin daher nur

Inhaberin eines au;ösend bedingten Rechtes, welches somit im Konkursfall auch keinen Befriedigungsfonds für

Gläubiger abgeben konnte.Zur Wirksamkeit der au;ösenden Bedingung der KonkurseröLnung im Vertrag zwischen

Klägern und M***** ist Folgendes auszuführen: Selbst wenn man davon ausgehen wollte, dass eine gesetz- oder

sittenwidrige Gläubigerbenachteiligung gegeben sein sollte, braucht darauf nicht eingegangen zu werden, weil ein

diesbezügliches Anfechtungsrecht des Beklagten zu verneinen ist. Es ist nämlich den Vorinstanzen schon darin

zuzustimmen, dass es außerhalb des Anfechtungsrechtes der Konkursordnung bzw der Anfechtungsordnung keinen

allgemeinen Rechtssatz gibt, der die Rechtsbeständigkeit von Vereinbarungen betriLt, die der Gleichbehandlung der

Gläubiger zuwiderlaufen. Es besteht demnach keine allgemeine gesetzliche P;icht, auf eine gleichmäßige Befriedigung

aller Mitgläubiger Bedacht zu nehmen. Die bevorzugte Behandlung eines Gläubigers stellt ohne den Hinzutritt weiterer

Umstände auch keinen Verstoß gegen die guten Sitten dar. Dementsprechend bieten nur die entsprechenden

Bestimmungen der Konkursordnung bzw Anfechtungsordnung den umfassenden Schutz vor Verkürzungen der

Gesamtgläubiger durch Rechtshandlungen, die das Vermögen eines zahlungsunfähigen Schuldners betreLen (SZ

47/26). Im vorliegenden Fall hat der Masseverwalter den DiensterMndungsvertrag nicht angefochten. Selbst wenn er

dies getan hätte, könnte sich der Beklagte auch darauf nicht stützen, weil eine Anfechtung nur relativ, d. h. im

Verhältnis zu den Gläubigern, Wirkung entfalten könnte. Auch aus der Bestimmung des Paragraph 156, StGB ist für

den Standpunkt des Beklagten nichts zu gewinnen, zumal in Zeitpunkt des Vertragsschlusses - mangels einer

Vereinbarung im Sinn des Paragraph 7, Absatz eins, PatG - die ErMnderrechte noch nicht Bestandteil des Vermögens

der M***** waren. Im Innenverhältnis wurde die Arbeitgeberin daher nur Inhaberin eines au;ösend bedingten

Rechtes, welches somit im Konkursfall auch keinen Befriedigungsfonds für Gläubiger abgeben konnte.

Entgegen der Ansicht der beklagten Partei steht diese Rückfallklausel auch nicht im Widerspruch zur Bestimmung des

Punktes VII Z 2 des DiensterMndungsvertrags, nach welchem die Arbeitgeberin berechtigt sein sollte, sämtliche Rechte

an den ErMndungen auch an andere Personen zu übertragen. Ausdrücklich heißt es nämlich im nächsten Satz, dass der

Arbeitgeber in diesem Fall zur Überbindung sämtlicher eigenen Verp;ichtungen verhalten war.Entgegen der Ansicht

der beklagten Partei steht diese Rückfallklausel auch nicht im Widerspruch zur Bestimmung des Punktes römisch VII

ZiLer 2, des DiensterMndungsvertrags, nach welchem die Arbeitgeberin berechtigt sein sollte, sämtliche Rechte an den

ErMndungen auch an andere Personen zu übertragen. Ausdrücklich heißt es nämlich im nächsten Satz, dass der

Arbeitgeber in diesem Fall zur Überbindung sämtlicher eigenen Verpflichtungen verhalten war.
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In diesem Zusammenhang ist auch auf den Einwand der beklagten Partei einzugehen, dass sie Erwerber der

ErMnderrechte im vorgenannten Sinn geworden sei und daher in diesem Fall - mit Willen der seinerzeitigen

Vertragsparteien - der spätere Konkurs der Arbeitgeberin als Bedingungseintritt ausscheide. Wenngleich der

DiensterMndungsvertrag für den Fall der (hier zwischen M***** und dem Beklagten vorgenommenen) treuhändigen

Übertragung keine ausdrückliche Regelung triLt, so lässt sich im Wege ergänzender Vertragsauslegung doch der

Schluss ziehen, dass die Parteien einen Treuhänder nicht als "Erwerber" im Sinne des DiensterMndungsvertrages und

eine nur treuhändige Übertragung nicht als bedingungsschädliche Veräußerung ansehen wollten, zumal ja die

"ausdrückliche Überbindung" der vertraglichen P;ichten des Arbeitgebers aus der Übertragung der ErMndungsrechte

an einen Treuhänder, welcher nicht dauernd in die Stellung des Treugebers eintreten soll, nicht zu erwarten gewesen

wäre.

Wenig überzeugend ist weiters das Argument, Gegenstand des seinerzeitigen DiensterMndungsvertrages seien nur die

ErMndungen selbst, nicht aber die daraus er;ießenden Rechte gewesen, zumal schon der Wortsinn des Punktes VII 2

"... sämtliche Rechte an den genannten ErMndungen (Vertragsgegenstand) ..." gegen eine derart einschränkende

Auslegung spricht.Wenig überzeugend ist weiters das Argument, Gegenstand des seinerzeitigen

DiensterMndungsvertrages seien nur die ErMndungen selbst, nicht aber die daraus er;ießenden Rechte gewesen,

zumal schon der Wortsinn des Punktes römisch VII 2 "... sämtliche Rechte an den genannten ErMndungen

(Vertragsgegenstand) ..." gegen eine derart einschränkende Auslegung spricht.

Davon ausgehend erweist sich aber die RechtsauLassung der Vorinstanzen, M***** und der Beklagte hätten durch

den Treuhandvertrag in die Rechte der Kläger eingegriLen, als nicht zutreLend, sodass aus dem Titel des

Schadenersatzes keine Ansprüche zustehen.

Sehr wohl können sich aber, wie vom Berufungsgericht zutreLend erkannt, die Kläger auf einen Vertrag zu Gunsten

Dritter im Sinn des § 881 Abs 2 ABGB berufen, zumal diese Vertragskonstruktion in Treuhandverhältnissen nicht

unüblich ist (SZ 62/30). Gerade die Wendung im Treuhandvertrag "Herr S***** verp;ichtet sich, die obigen

Schutzrechtsanmeldungen auf den rechtmäßigen Eigentümer zu übertragen ..." lässt auf einen Vertragswillen dahin

schließen, dass eben nicht nur der Treugeber, sondern auch jeder, der in dessen Rechte eingetreten ist,

rückforderungsberechtigt sein sollte. Die au;ösende Bedingung der KonkurseröLnung machte aber die Kläger zu

derart forderungsberechtigten Personen, ohne dass aus dem Text des Treuhandvertrages hervorginge oder sonst

hervorgekommen wäre, dass dieser Fall der Rechtsnachfolge vom Rückabwicklungsanspruch gegenüber dem

Treuhänder nicht umfasst sein sollte.Sehr wohl können sich aber, wie vom Berufungsgericht zutreLend erkannt, die

Kläger auf einen Vertrag zu Gunsten Dritter im Sinn des Paragraph 881, Absatz 2, ABGB berufen, zumal diese

Vertragskonstruktion in Treuhandverhältnissen nicht unüblich ist (SZ 62/30). Gerade die Wendung im Treuhandvertrag

"Herr S***** verp;ichtet sich, die obigen Schutzrechtsanmeldungen auf den rechtmäßigen Eigentümer zu übertragen

..." lässt auf einen Vertragswillen dahin schließen, dass eben nicht nur der Treugeber, sondern auch jeder, der in

dessen Rechte eingetreten ist, rückforderungsberechtigt sein sollte. Die au;ösende Bedingung der KonkurseröLnung

machte aber die Kläger zu derart forderungsberechtigten Personen, ohne dass aus dem Text des Treuhandvertrages

hervorginge oder sonst hervorgekommen wäre, dass dieser Fall der Rechtsnachfolge vom Rückabwicklungsanspruch

gegenüber dem Treuhänder nicht umfasst sein sollte.

Weiters vermag auch der Einwand der vom Beklagten behaupteten, vom Berufungsgericht jedoch nicht erörterten

Übertragung der Rechte aus der streitgegenständlichen Patentanmeldung an einen Dritten nicht zu überzeugen. Für

Patentanmeldungen im Sinne des Europäischen Patentübereinkommens bestimmt Art 60 Abs 3 EPÜ, dass im

Verfahren vor dem Europäischen Patentamt der Anmelder als berechtigt gilt, das Recht auf das europäische Patent

geltend zu machen. Eine rechtsgeschäftliche Übertragung einer europäischen Patentanmeldung muss nach Art 72 EPÜ

schriftlich erfolgen und bedarf der Unterschrift der Vertragsparteien. Werden die Rechte des Anmelders hingegen

bestritten und behauptet ein anderer, dass ihm die Rechte aus der Anmeldung eines Patentes zustünden, verweist Art

61 Abs 1 EPÜ nicht nur hinsichtlich EingriLen, sondern auch im Streit über die Berechtigung zur Anmeldung auf die

nationalen Spruchkörper, insbesondere Gerichte (Singer/Stauder EPÜ2 Rz 3, 6 zu Art 61). Der Beklagte, dem derzeit die

Rechte aus der Anmeldung im Sinne des Art 60 Abs 3 EPÜ zukommen, hat nicht einmal behauptet, die Anmelderrechte

mittels Vertrages auf den Masseverwalter bzw den Vertragspartner des Masseverwalters übertragen zu haben. Sollte

daher der Masseverwalter - was im Hinblick auf den Akteninhalt eher zu bezweifeln ist - die Übertragung der Rechte

auch aus der verfahrensgegenständlichen Anmeldung an einen Dritten vertraglich zugesagt haben, so muss dies im
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Verhältnis zu den Klägern ohne rechtliche Wirkung bleiben, da ja, wie schon dargelegt, der Masseverwalter gar nicht

verfügungsberechtigt wurde.Weiters vermag auch der Einwand der vom Beklagten behaupteten, vom

Berufungsgericht jedoch nicht erörterten Übertragung der Rechte aus der streitgegenständlichen Patentanmeldung an

einen Dritten nicht zu überzeugen. Für Patentanmeldungen im Sinne des Europäischen Patentübereinkommens

bestimmt Artikel 60, Absatz 3, EPÜ, dass im Verfahren vor dem Europäischen Patentamt der Anmelder als berechtigt

gilt, das Recht auf das europäische Patent geltend zu machen. Eine rechtsgeschäftliche Übertragung einer

europäischen Patentanmeldung muss nach Artikel 72, EPÜ schriftlich erfolgen und bedarf der Unterschrift der

Vertragsparteien. Werden die Rechte des Anmelders hingegen bestritten und behauptet ein anderer, dass ihm die

Rechte aus der Anmeldung eines Patentes zustünden, verweist Artikel 61, Absatz eins, EPÜ nicht nur hinsichtlich

EingriLen, sondern auch im Streit über die Berechtigung zur Anmeldung auf die nationalen Spruchkörper,

insbesondere Gerichte (Singer/Stauder EPÜ2 Rz 3, 6 zu Artikel 61,). Der Beklagte, dem derzeit die Rechte aus der

Anmeldung im Sinne des Artikel 60, Absatz 3, EPÜ zukommen, hat nicht einmal behauptet, die Anmelderrechte mittels

Vertrages auf den Masseverwalter bzw den Vertragspartner des Masseverwalters übertragen zu haben. Sollte daher

der Masseverwalter - was im Hinblick auf den Akteninhalt eher zu bezweifeln ist - die Übertragung der Rechte auch aus

der verfahrensgegenständlichen Anmeldung an einen Dritten vertraglich zugesagt haben, so muss dies im Verhältnis

zu den Klägern ohne rechtliche Wirkung bleiben, da ja, wie schon dargelegt, der Masseverwalter gar nicht

verfügungsberechtigt wurde.

Daher waren weitere Feststellungen zu diesem Thema nicht erforderlich, weshalb auch der vom Beklagten gerügte

sekundäre Verfahrensmangel nicht vorliegt.

Ein stattgebendes Urteil gegenüber dem Beklagten setzt demnach die Kläger in die Lage, gemäß Art 61 EPÜ vorgehen

zu können. Letztlich kommt auch dem - erst im Berufungsverfahren erhobenen - Einwand einer Zug-um-Zug-

Verurteilung nur gegen Auslagenersatz keine Berechtigung zu. Dem ausdrücklichen Anbot der Kläger, dem Beklagten

die für die Erhaltung der verfahrensgegenständlichen Schutzrechte getätigten Aufwendungen zu ersetzen (AS 36), hielt

der Beklagte nämlich lediglich entgegen, dass auch für vertragliche Ansprüche der Kläger keinerlei Rechtsgrundlage

bestehe (AS 135). Da vom Beklagten nicht einmal behauptet wurde, dass die Kläger in Kenntnis seiner tatsächlichen

Aufwendungen seien, hätte es für eine Veurteilung nur Zug-um-Zug entsprechend konkreter, unter Beweis zu

stellender Behauptungen über die Höhe der Aufwendungen bedurft. Solche sind aber unterblieben.Ein stattgebendes

Urteil gegenüber dem Beklagten setzt demnach die Kläger in die Lage, gemäß Artikel 61, EPÜ vorgehen zu können.

Letztlich kommt auch dem - erst im Berufungsverfahren erhobenen - Einwand einer Zug-um-Zug-Verurteilung nur

gegen Auslagenersatz keine Berechtigung zu. Dem ausdrücklichen Anbot der Kläger, dem Beklagten die für die

Erhaltung der verfahrensgegenständlichen Schutzrechte getätigten Aufwendungen zu ersetzen (AS 36), hielt der

Beklagte nämlich lediglich entgegen, dass auch für vertragliche Ansprüche der Kläger keinerlei Rechtsgrundlage

bestehe (AS 135). Da vom Beklagten nicht einmal behauptet wurde, dass die Kläger in Kenntnis seiner tatsächlichen

Aufwendungen seien, hätte es für eine Veurteilung nur Zug-um-Zug entsprechend konkreter, unter Beweis zu

stellender Behauptungen über die Höhe der Aufwendungen bedurft. Solche sind aber unterblieben.

Entgegen der AuLassung des Berufungsgerichtes erweist sich daher eine Klagestattgebung auch ohne Aufnahme einer

Zug-um-Zug-Leistung möglich.

Die Kostenentscheidung gründet sich auf §§ 41, 50 Abs 1 ZPO.Die Kostenentscheidung gründet sich auf Paragraphen

41,, 50 Absatz eins, ZPO.
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